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Rechtsquellen des Kirchensteuerrechts 

Rechtsgrundlagen der Kirchensteuer 

Das Kirchensteuerrecht gehört zu den sogenannten gemeinsamen Angelegenheiten von 
Staat und Kirche. Beide Partner haben dabei eine gleichberechtigte Regelungskompetenz. 
Sie beruht auf staatlicher und auf kirchlicher Gesetzgebung und führt zu parallelen 
Vorschriften. 

Oberste Rechtsquelle für das Kirchensteuerrecht bildet Art. 140 GG. Er hat als vollgültiges 
Verfassungsrecht alle Verfassungsnormen aufgenommen, die in der Weimarer 
Reichsverfassung (WRV) die Kirchen betroffen haben. Danach wird den Kirchen, die 
Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, u.a. das Recht eingeräumt, aufgrund der 
bürgerlichen Steuerlisten Steuern zu erheben (Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 Abs. 6 WRV). 
Landesrechtliche Bestimmungen setzen den Rahmen, d.h. die Bundesländer sind zuständig 
für die Kirchensteuergesetze. 

Die Kirchensteuergesetze der Länder sind Rahmengesetze, die von den Kirchen durch 
ihre eigenen kirchensteuerlichen Gesetze (Kirchensteuerordnungen, 
Kirchensteuerbeschlüsse) ausgefüllt werden. Die Rahmengesetze stellen den Kirchen 
mehrere Arten von Kirchensteuern zur Auswahl und überlaßen ihnen auch, die Höhe der 
Kirchensteuer festzusetzen. Die Kirchensteuerbeschlüsse legen den Besteuerungsmaßstab 
und die anzuwendenden Hebesätze (8% oder 9% der Lohn- bzw. Einkommensteuer) fest. 
Sie werden von den Synoden gefaßt und bedürfen der staatlichen Genehmigung. Ihre 
vorgeschriebene Veröffentlichung erfolgt in den jedermann zugänglichen Gesetz- und 
Verordnungsblättern der Bundesländer und der Kirchen. Die Kirchensteuergesetze der 
Länder, die Kirchensteuerordnungen und die Kirchensteuerbeschlüsse bilden somit die 
festgefügte Rechtsgrundlage für die Erhebung der Kirchensteuer. 

Weitere gemeinsame staatlich-kirchliche Rechtsgrundlagen 

Neben den verfassungsrechtlichen und landesrechtlichen Normen bilden die 
Staatskirchenverträge eine weitere Grundlage, in der das Verhältnis zwischen Staat und 
Kirche beschrieben wird. Hierin verpflichten sich die Bundesländer noch einmal ausdrücklich, 
das kirchliche Besteuerungsrecht beizubehalten. Diese Bestimmungen schaffen 
gemeinsames kirchliches und staatliches Recht und schließen daher eine einseitige 
staatliche Abänderung aus. Die älteren vertragskirchenrechtlichen Vereinbarungen 
garantieren in der Regel das Besteuerungsrecht, ohne eingehende Bestimmungen über Art 
und Ausmaß der kirchlichen Besteuerung zu treffen. Die neueren Staatskirchenverträge 
enthalten auch hierüber Regelungen. Neben der Bekräftigung des partnerschaftlichen und 
vertrauensvollen Zusammenwirkens beinhalten sie u. a. auch noch die Gestaltung des 
Religionsunterrichts in den staatlichen Schulen, Einrichtung theologischer Fakultäten an den 
staatlichen Universitäten usw. sowie die Finanzierung der durch die Kirche 
wahrzunehmenden Aufgaben. 

Kirchliche Rechtsquellen 

Die erforderlichen Einnahmen kirchlicher Haushalte werden i.d.R. aus Pflichtabgaben1 der 
Kirchenmitglieder, also den Kirchensteuern, erzielt. Die Kirchenverfassungen und 

                                                

1 D.h. regelmäßig wiederkehrende, gegenüber dem Kirchenmitglied  ggfs. zwangsweise durchsetzbaren 
Abgaben. Grundlage hierfür ist der staatliche Einkommensteuerbescheid als sog. Vollstreckungstitel, in dem 
neben der Einkommensteuer rechtlich selbständig die Kirchensteuer festgesetzt wird. Im Unterschied zum 
österreichischen Kirchenbeitragsverfahren braucht gegen ein säumiges Kirchenmitglied nicht vor dem Zivilgericht 
die Kirchensteuer eingeklagt zu werden, um - auf der Grundlage eines rechtskräftigen Urteils - einen Titel für das 
Vollstreckungsverfahren zu erwirken. In diesem Zusammenhang sei jedoch darauf hingewiesen, daß ein 
Kirchenmitglied nach dem in der Bundesrepublik Deutschland praktizierten Verfahren nicht rechtlos gestellt ist, 
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Grundordnungen der Landeskirchen gehen davon aus, daß den Kirchenmitgliedern Abgaben 
auferlegt werden können. Das gehört zu den Mitgliedschaftspflichten der Kirchenmitglieder. 
Pflichtabgaben, wie sie die Kirchensteuer auch ist, sind der kirchlichen Ordnung also nicht 
fremd. 

In der innerkirchlichen Diskussion wird neuerdings die Kirchensteuer, die von den 
Finanzämtern im Auftrag der Kirchen und gegen entsprechende Gebühren eingezogen 
werden, den Kirchenbeiträgen gegenübergestellt. Das ist allerdings rechtlich kein 
Gegensatz, da es sich bei beiden um kirchliche Abgaben handelt. Es liegt bei den Kirchen, in 
welcher Form sie den Abgabenanspruch gegenüber ihren Mitgliedern geltend machen. 
Derartige Abgaben werden aus eigenem Recht der Landeskirchen als mitgliedschaftliche 
Verpflichtung der Kirchenmitglieder begründet und mit kirchengesetzlicher Anordnung 
verbindlich gemacht. Es handelt sich in beiden Fällen um Pflichtabgaben. Jedenfalls 
gestattet es so das staatliche Verfassungsrecht, wonach die Kirchen und 
Religionsgemeinschaften ihre Angelegenheiten selbständig ordnen und verwalten. Soweit 
sie Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, besitzen die Kirchen das 
Besteuerungsrecht. 

Allerdings stehen zur Verwirklichung des Abgabenrechts den Kirchen nur kirchliche Mittel 
zur Verfügung. Zur hoheitlichen, d.h. durch staatliche Organe durchzuführenden 
Durchsetzung der kirchlichen Abgabenforderung ist jeweils ein Vollstreckungstitel 
erforderlich, der vor einem Gericht erwirkt werden muss. Im Fall der Kirchensteuer ist das 
nicht nötig. Ihr Hauptmerkmal ist, daß der Staat den Kirchen für die Einziehung dieses 
kirchenmitgliedschaftlichen Beitrages seinen Verwaltungsapparat zur Verfügung stellt. Das 
geschieht im Rahmen der staatlichen Kirchensteuergesetze. Dadurch wird der Beitrag der 
Kirchenmitglieder zur Kirchensteuer. Die Kirchensteuer fällt unter den Steuerbegriff der 
staatlichen Abgabenordnung. Das Besteuerungsrecht haben kraft Verfassungsrecht die 
Kirchen und Religionsgemeinschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind. 
Sämtliche Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), die römisch-
katholischen Diözesen, die jüdischen Kultusgemeinden, die Altkatholische Kirche sowie 
einige Freikirchen2 nehmen das Steuerrecht in Anspruch3. 

Die inhaltliche Gestaltung des Steuerrechts ergibt sich aus der kirchlichen Steuerordnung. 
Maßgeblich sind allerdings wegen der rechtsstaatlich gebotenen Tatbestandsmäßigkeit4 
hoheitlicher Zwangsausübung die landesrechtlichen Bestimmungen, die auf 
Genehmigungsvorbehalte und Rahmenrecht des Staates (siehe 0) beschränkt sein können. 
Eine landesrechtliche Regelung ist insbesondere erforderlich, wenn die Mitwirkung des 
Staates bei der Steuererhebung über das verfassungsrechtlich garantierte Minimum 
hinausgehen soll, wenn also die Steuer auch durch die staatlichen Finanzbehörden 
festgesetzt werden soll oder wenn die Arbeitgeber mit der Einbehaltung und Abführung der 
Kirchenlohnsteuer beauftragt werden sollen. Insbesondere hat die hoheitliche Beitreibung 
der Kirchensteuer durch den Staat zur Bedingung, daß die kirchlichen 
Besteuerungsregelungen die Mindestanforderungen rechtsstaatlicher Steuererhebung 
erfüllen. So wird vom staatlichen Kirchensteuergesetz gleichsam im voraus bestimmt, wer 
Schuldner der Kirchensteuer ist und wie die Kirchensteuer bemessen wird, damit jedermann 
vorhersehen kann, ob ihn eine Steuerforderung treffen wird und nach welchem Maßstab die 

                                                                                                                                                   

sondern ihm gegen den Kirchensteuerbescheid das Rechtsweg bis zum Bundesverfassungsgericht eröffnet ist (s. 
Ziffer 3.5.10.2). 

2 z.B. in Rheinland-Pfalz Freirel. Gemeinde Mainz, Freirel. Landesgemeinde Pfalz, Unitarische Rel-
Gem,einschaft Freie Protestanten; s. i.ü.  Ziff. 6.2 

3 Die Aufzählung ist nicht abschließend. Jede Religionsgemeinschaft des öffentlichen Rechts kann bei 
Erfüllung der Voraussetzungen im übringen Kirchensteuern erheben und mit der Finanzverwaltung den 
Kirchensteuereinzug vertraglich vereinbaren. 

4 Aus dem Tatbestand des Kirchensteuergesetzes und der Kirchensteuerordnung muß für den 
Steuerpflichtigen erkennbar sein, welche Verpflichtung ihn in welcher Höhe trifft. 
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Kirchensteuer berechnet wird. Zudem bedarf es einer Regelung des Verfahrens für 
Festsetzung und Erhebung sowie für die Vollstreckung. In diesem Rahmen werden die 
kirchlichen Steuervorschriften einschließlich der jährlichen Beschlüsse über den 
Kirchensteuersatz erlaßen und staatlich genehmigt. 

Die Kirchensteuer ist daher eine gemeinsame Angelegenheit von Staat und Kirche. Für 
den Kirchensteuerzahler ist sie sozial und finanziell angemessen. Für die Kirchen bietet sie 
eine solide und planbare Basis ihrer Arbeit. Die Kirchensteuereinnahmen sind der weitaus 
größte Teil der kirchlichen Einnahmen. Andere kirchliche Abgaben haben ihre Bedeutung 
aber nicht verloren. 

 


